
 
Auszug aus der Niederschrift 
über die 04. Sitzung der Bürgerschaft am 09.05.2019  
 
 
Zu TOP : 12.1  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 „Wohngebiet Große Parower Straße/ Ecke 
Kosegartenweg“ der Hansestadt Stralsund, Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Vorlage: B 0006/2019  
 
Ohne Wortmeldungen wird folgender Beschluss gefasst:  
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die in der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
geäußerten Anregungen werden gemäß der Anlage 4 abgewogen. 
 
2. Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) sowie des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg- 
Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344) geändert durch Gesetz vom 
5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 
„Wohngebiet Große Parower Straße/ Ecke Kosegartenweg“ der Hansestadt Stralsund, 
gelegen im Stadtteil Knieper Vorstadt, in der vorliegenden Fassung vom Januar 2019 als 
Satzung beschlossen. Die beiliegende Begründung mit Anlagen vom Januar 2019 wird 
gebilligt.  
  
 
36 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 1 Stimmenthaltung 
 
Beschluss-Nr.: 2019-VI-04-0992 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. König/Gremiendienst 

Stralsund, 23.05.2019 
 
 
 
 
 
  


